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Mittwoch, den 28^ November 1821.

Edtctal-Vorla düngen.

 - 1. Auf Ansuchen der Geschwister und des Curators

des seit 12 Jahren abwesenden Bernhard Oden-
saß von Holzhausen, wird dieser oder seine etwaige
Leides - oder Testaments-Erben andurch edier«Urt.r

citirt, binnen hier und sechs Monaten zur Empfang
nahme dessen Vermögens hei hiesigem Iustitz-Amt sich
so gewiß zu melden, als widrigenfalls die über ihn
angeordnete Curatel aufgehoben und dessen Vermögen
den Geschwijlerg, als nächsten Intestat-Erben, gegen
Caution verabfolgt werden wird.

Grebenstein, am 8. October 1321.

Kurfürst!. Iustitz-Amt daselbst. W an g e m ann.

2. Johann Ludwig und Christian Ludwig Demand,
so wie Johann Henrich Luekey, aus Wolfhagen gc-

' bürtig, von denen die ersten beiden seit langen Jah
ren von hier abwesend, Letzterer als Soldat mir dem

Westphälischcn tzteuLimen-Jufanterie-Regimcnt nach
Rußland marschirt und zurückgeblieben ist, dabcn
von ihrem Leben undAufenchalt keine Nachricht gege
ben, und deren nächste Intestat-Erben deshalb um
Uebergabe deren Vermögen gebeten. Es werden des
halb alle diejenigen, welche' an dem Vermögen der

gedachten Personen Ansprüche zu haben vermeinen,
aufgofordcrt, sich binnen den nächsten vier Monaten
bei dem hiesigen Iustitz-Amt zu melden, widrigen
falls dem Gesuch der verarmten nächsten Erden, nach

Maasgabe der gesetzlichen Vorschriften, gewillfahrt
werden soll. Wolshagen, am 31. October^1821.

Kurhess. Iustitz-Amt daselbst. Stern.
In fidem Plit t.

Z. Christian Hill, von Heldra, ist als Soldat des ehe-
. maligen 3ten Westfälischen Infanterie-Regiments

aus der Russischen Campagne weder zurückgekehrt,
noch Nachricht vonihm eingegangen. Das Vermögen
desselben wird zur geschwisterlichen Theilung begehrt
und daher gedachter Hille, so wie ein Jeder, welcher
daran.Ansprüche zu machen glaubt, hiermit öffent
lich vorgeladen, sich höchstens bis zum 14. Januar

- 1822 bei unterzeichnetem Amte in obiger Hinsichtzu

melden, oder die Verabfolgung des gedachten Ver
mögens an die resp. Intestar-Erben des erwähnte«

Abwesenden ohne desfallsige Caution zu gewärtigen.
Wannsried, am 7. November 1821.

Fürst!. Hess. Rotenb. Amt daselbst. Pfeiffer.
In fidarci Oc st o, Amts - Secrrtarius.

4. Der bei dem Westphäiischen Militair gestandene und
mit nach Rußland gegangene Johann Balthascr Wei
gand von hier, hat bisher nichts von sich hören lassen;
da nun dessen nächste Verwarrdte, in Gemäßheit
der Verordnung vom /&gt;. Julii 1816, bei der unter

zeichneten Behörde, auf Herausgabe dessen Vermö
gen angetragen haben; so werden genannter Johanu
Balthaser Weigand oder dessen etwaige Leibes-Er
den, so wie diejenigen, welche Ansprüche an diesem
Vermögen zu haben glauben, hiermit aufgefordert,
innerhalb 3 Monaten sich so gewiß zu melden, und
beziehungsweise ihre Ansprüche anzuzeigen und gel
tend zu machen, als widrigenfalls den Nachsuchende»

das Vermögen gedachten Joharm Balthaser Weigand
verabfolgt werden soll.

Schmalkalden, am 18. November 1821.

Kurfürstlich Hessisches Stadtgericht Hierselbst.
S ch ö d d e, Regicrurrgs-Nath.

In tidem Simm er.

6 . Auf den Antrag mehrerer Gläubiger der Nachlassen^
schafktz-Masse des hicrsclbst verstorbenen Obersten


